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Lizenzvereinbarung für Nutzung und Weitergabe der „iMP-Einbauteile“ 

zwischen der WMW GmbH in Freiburg (Lizenzgeberin) 

und dem Kunden (Lizenznehmer): 

Der in dem Paket „iMP-Einbauteile“ (Content) zusammengefasste Content zur Nutzung im Allplan 
Precast2015 steht unter dem rechtlichen Schutz der Urheber- und Handelsgesetze des Landes, in 
dem es veröffentlicht, vervielfältigt bzw. genutzt wird. 

Der Kunde erwirbt mit vollständiger Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühr das einfache, nicht 
ausschließliche Recht, die in der Auftragsbestätigung bezeichneten,  datenträgergespeicherten 
Softwareprodukte im nachfolgend festgelegten Umfang auf den Geräten zu nutzen. Alle darüber 
hinausgehenden Rechte an der Software verbleiben bei der Lizenzgeberin. Die Lizenzgeberin 
behält sich alle Verbreitungs-, Ausstellungs-, Vorführungs-, Aufführungs- und 
Veröffentlichungsrechte an der Software vor. Die Lizenz ist bis zur vollständigen Zahlung der 
Lizenzgebühr nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WMW GmbH 
eingeschränkt. 

Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht 
Vereinbarungsinhalt. Sofern nicht eine anders lautende Individualvereinbarungen getroffen wurden, 
gelten die Bestimmungen dieser Vereinbarung auch für alle künftig weiteren überlassenen Inhalte. 

 

Installation: 

Die Lizenzgeberin weist Sie ausdrücklich darauf hin, dass vor der Installation jeglicher neuer Daten 
und Inhalte auf Ihrem System eine Datensicherung erfolgen sollte, um einem eventuellen Verlust 
Ihrer Daten vorzubeugen. Diese Sicherheitsmaßnahme sollte auch bei der Installation des 
erworbenen Content erfolgen. Falls Sie Ihre Daten noch nicht gesichert haben sollten, raten wir 
dringend, die Installation sofort abzubrechen, Ihre Daten zu sichern und erst darauffolgend die 
Installation neu zu starten. Darüber hinaus ist es empfehlenswert in regelmäßigen Abständen 
Datensicherungen durchzuführen. 

 

Gewährleistung / Haftung: 

Eine Gewährleistung für eine fehlerfreie Funktionalität des Contents wird von der Lizenzgeberin nicht 
übernommen. Die Lizenzgeberin gewährleistet für die Übermittlung des Content per Download für 
eine einwandfreie Lesbarkeit der Daten für einen begrenzten Zeitraum von 14 Tagen ab dem 
Zeitpunkt der Bereitstellung der Daten. Die Lizenzgeberin übernimmt keine Haftung für die 
Fehlerfreiheit des Content, insbesondere nicht dafür, dass der Content den Anforderungen und 
Zwecken des Erwerbers genügt oder mit anderen von ihm ausgewählten Programmen 
zusammenarbeitet. Die Lizenzgeberin weißt insbesondere darauf hin das bei der Verwendung des 
Contents die entsprechenden Fachinformationen, Planungs- und Einbauanleitungen, Technische 
Dokumentationen und eventuelle Zulassungen der Hersteller sowie die gesetzlichen gültigen 
Vorschriften zu beachten sind. Der von der Lizenzgeberin vorgegeben Content stellt 
Lösungsvorschläge dar, die jeweils durch die entsprechend fachlich qualifizierten leitenden 
Angestellten des Kunden zu bewerten und je nach Situation zu ändern bzw. zu modifizieren sind..  

Die Lizenzgeberin haftet für einen vorsätzlich und/oder grob fahrlässig herbeigeführten Schaden 
unbeschränkt.  

In allen übrigen Fällen ist die Haftung ausgeschlossen. 
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Nutzungsumfang: 

Der Kunde ist berechtigt den Content mit der entsprechenden Anzahl von gekauften Lizenz in 
seinem System zu installieren. Eine Mehrfachnutzung der jeweiligen Lizenzen durch mehrere 
Anwender – Arbeitsplätze des Kunden wird von der Lizenzgeberin ausgeschlossen. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte wird durch die Lizenzgeberin untersagt.  

Der Kunde ist nicht berechtigt, an den Content über die gemäß § 69e des Urheberrechtsgesetzes 
zulässigen Handlungen hinaus Veränderungen vorzunehmen (insbesondere sie zu bearbeiten, 
zurück zu entwickeln und Teile herauszulösen) oder diesen Content als Grundlage für die Erstellung 
anderer Contents zu verwenden, sofern dies nicht in erlaubter und freier Benutzung des 
Contentproduktes der Lizenzgeberin geschieht. Er ist auch nicht berechtigt, im Content enthaltene 
Firmennamen, Warenzeichen, Copyright-Vermerke sowie sonstige Vermerke und Maßnahmen, die 
dem Programmschutz dienen, zu entfernen. 

Der Kunde kann nach vollständiger Kaufpreiszahlung das hier eingeräumte Nutzungsrecht, 
zusammen mit der Originalrechnung und der Originalen Downloaddatei, auf einen Dritten 
übertragen, wenn er gleichzeitig jede eigene Nutzung der Programme einstellt und die Programme 
auf allen Datenträgern und in allen Datenspeichern vollständig löscht. Die Übertragung muss 
vollständig und darf nicht auf mehrere Anwender erfolgen; bei Mehrfachlizenzen sind alle in 
Ausübung der Mehrfachlizenz installierten Content Kopien auf allen betroffenen Arbeitsplätzen zu 
löschen. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, der Lizenzgeberin die Übertragung des 
Nutzungsrechts schriftlich anzuzeigen und eine schriftliche Erklärung des Dritten zuzusenden, worin 
dieser sich mit dem Inhalt und der Geltung dieser Lizenzvereinbarung einverstanden erklärt. 

 

Sonstiges: 

Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung der vorgenannten Bedingungen. Er verpflichtet sich 
weiter, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um die ohne schriftliche Zustimmung 
der Lizenzgeberin unbefugte Anfertigung von Dokumentationen und Vervielfältigungsstücken oder 
deren Weitergabe an Dritte zu verhindern. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine der 
vorgenannten Vertragspflichten verpflichtet sich der Kunde zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 
der zehnfachen Lizenzgebühr für das betreffende Programm; der Nachweis eines niedrigeren oder 
nicht bestehenden Schadens durch den Lizenznehmer oder eines höheren Schadens durch die 
Lizenzgeberin ist möglich. 

Sollte eine der Bestimmungen, dieser Lizenzbestimmungen, unwirksam sein, so wird davon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen 
gelten solche wirksamen Bestimmungen als vereinbart, die in ihrem Sinn der Absicht der 
unwirksamen Bestimmungen zugunsten der Lizenzgeberin am nächsten kommen. 

Freiburg im August 2015  

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der WMW GmbH. 

 

Die vorgenannte Lizenzvereinbarung mit AGB der WMW GmbH für den Content „iMP-Einbauteile“ 
habe ich zur Kenntnis genommen und stimme den Bedingen zu: 

 

 

_______________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift mit Firmenstempel 

 

 


